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R131 SECHSTES HAUBTSTÜK

DIE HANDLUNG

«WODURCH DER NACHBARN GOLD
IN UNSRE DÖRFER FLIESST»

Zur handlung ligt diese gegend sehr bequem. Sie ist mit Städten

umringt, wo das volk seine erdfrüchte, korn und obst in der nähe

verkaufen, die rohen und verarbeiteten waaren absezen und was

ihm mangelt, einkaufen kan. Bern, Fryburg, Murten und Arberg li-
gen fast an den gränzen. Die drey größten heerstraßen in den
westlichen theil des cantons durchstreichen dasselbe.

Diese läge des amts ist vermuthlich der erste grund des nicht
geringen Wohlstands seiner einwohner; der zweyte ist die zunem-
mende verbeßerung des landbaus. Der dritte, die gute art des landes

und sein hoher abtrag, der vierte, die anschlägigkeit41 des bauern

und seine klugheit in der handlung um vieh und landesproducte.
Wo die nachbarschaft großer Städte bey der herrschenden freyheit
und Sicherheit haüfige gelegenheit verschafft, sich mit dem steigen
und fallen des preises bekannt zu machen, da wird man den fleiß
des bauren alles im abtrag verdoppeln sehen, da wird er die zu weit
getriebene sorge darauf wenden, in wohlfeilen Zeiten vorrath zu
sammeln, um auf den markt führen zu können, wenn sich der preis
der waaren und lebensmittel verstärkt hat. Und seine handlung ist

ihm so einträglich, daß er die einkünfte davon ohne kosten genießt.
Wenn er nicht zeit hat, den markt selbst zu besuchen, so verkauft er
seine waaren an die handler, die bald alle landesgewächse aufkaufen
und alle lebensmittel vertheüren.

R132 Man erlaube mir jezt, die vornemsten zweige des activ- und pas-
sivhandels anzuzeigen, die sichersten zeichen des Wohlstands oder
der armuth der einwohner einer jeden gegend.

Die vornemsten artikel der paßivhandlung [= Einfuhr] sind:

i. Der wein. Dieses ist der größte und verderblichste artikel der
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leidenden handlung. Die großen landstraßen, die dieses amt R132

durchkreüzen und stets mit weinwägen angefüllt sind, die haü-

fige gelegenheit zum trinken, die starke handlung um vieh und
landeswaaren, die besuchung der umligenden markte mögen mit
der schweren landarbeit der grund des oft unmäßigen gebrauchs
desselben seyn. Der wein, der hier getrunken wird, kostet eine

geldveraüßerung von 50000 pfunden85. Ein drittheil davon

wird zwar von fremden getrunken, allein, da in diese rechnung
nicht gebracht ist, für wie viel die bauern einkellern und was
äußert dem amt getrunken wird, so glaube ich, beydes werde
einander die waage halten.

2. Der käs. Dieser ist nicht beträchtlich. Der bauer kauft wenig für
sich ein; die reichen, die bergrechte haben, nemmen zuweilen

magere käsen als lehenzins. Es gehört also dahin nur der, so in
den wirtshaüsern verbraucht wird.

3. Thee, kaffee, zuker, salz und gewürz [Fassung E120 nur: Salz und

Gewürz; ist nicht gering].

4. Irrdenes geschirr, hölzernes geräth, glaswaar. Ist unbeträchtlich.

5. Allerhand zur kleidung und zum pracht gehörige Sachen als hüte,

Strümpfe, wollene Stoffe, leinwand, sammetschnüre, Scharlach,

bänder u.d.gl.
6. Das eisen. Dieser artikel ist stark. Die vielen eisernen werk-

zeüge, das beständige karren und fahren müßen ihn ansehnlich R133

machen.

7. Der tabak ist von keinem betrag. Zum schnupfen wird nicht viel
gebraucht, und rauchtabak pflanzen viele selbst.

Die vornemsten artikel der activhandlung [= Ausfuhr] sind:
1. Das korn. Eine schlechte erndt ist hinlänglich, das ganze amt zu

nähren, eine mittelmäßige bringt Vorschuß in den Speicher, und

von einer guten wird viel ausgeführt. Laupen hat im durchschnitt
korn genug, alle übrigen kirchspiel führen aus81. Ich will die

summ, die von der ausfuhr des getreids eingeht, nicht bestimmen,

indem die gewißheit davon zu beweisen fast unmöglich
seyn würde; aber das weiß ich gewiß, daß die dißörtige einnahm
die ausgab von dem wein weit Übertrift.
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Hier kommt die frage von der freyheit des getreidhandels
vor: Darf ich etwas darüber anbringen?
1) Soll in der handlung freyheit herrschen, die ihre seele ist, so

muß dieselbe allgemein seyn und bey allen angränzenden
Staaten oder nachbaren beobachtet werden: Wenn wir dem
einten unsre waaren überlaßen, so soll er uns die seinigen
nicht zurükhalten.

2) Die allgemeine liebe des nächsten heißt uns auch diejenigen
unsrer früchte genooß machen, denen mangel an denselben

hunger und elend droht; aber daß diese liebe des nächsten

größer seyn solle als die gegen uns selbst, ist kein gebott. Ein

Staat, der seine unterthanen zu gleicher zeit hungern ließe, da

er die eines benachbarten Staats speiset, würde nicht klüglich
handeln.

3) Wird die handlung eingeschränkt, befiehlt die Sorgfalt einer
weisen oberkeit, den fremden die thore zu sperren, so muß
diesem gebott folge geleistet und der übertretter nach aller

strenge gestraft werden. Bleibt der kornhändler, der

landmann, der sein korn an äußere verkauft, ungestraft, so wird
der mitburger darunter leiden, der preis des getreides wird
aufschlagen und bey den reichsten erndten theürung seyn. Ich

könnte die anwendung des erst und lezten sazes leicht
machen; aber sie ist unnöthig für einen leser, der aus dieser ab-

handlung weiß, daß wir an den canton Fryburg gränzen82.

2. Das obst. Dieser artikel ist stark. Grün [d. h. frisch] wird dasselbe

im herbst auf die benachbarten märkte, gedörrt im winter alle

wochen etwelche wägen voll nach Neüenburg geführt.

3. Der butter. Ist nicht beträchtlich, doch gibt es wenige tagwner
haushaltungen, die nicht alljährlich etwelche pfund butter
verkaufen können. Der allgemein gewordene gebrauch des kaffee

hat die ausfuhr desselben sint11 etwelchen jähren sehr vermindert.

Ich habe mehrmal landleüte klagen gehört, daß sie anstatt

alle wochen, wie ehmals ein paar pfund butter auf den markt

tragen zu können, jezt denselben kaufen müßen.

4. Das vieh. Der tagwner verkauft alle jähr das kalb, das er von sei¬

ner kuh erhält, an die mezger. Der bauer erzieht seinen aufwachs



und mästet stets das älteste paar stieren zum verkauf. Dieses R134

bringt einen beträchtlichen gewinn, von dem jedoch das leder
abzuziehen ist83. Hieher gehören auch das federvieh und die
Schweine. Ihre erhaltung kostet den landmann fast nichts, und

was aus denselben erlößt wird, ist purer gewinnst.
5. Die erd- und gartenfrüchte. Ist sehr beträchtlich84.

6. Die manufactur des hanf und flachses. Dieser artikel ist zwey- R135

fach, nemlich die rohen Stoffe und der arbeitslohn. Der arbeits-
lohn ist entweders für garn, das auf den verkauf gemacht, oder
für tuch, das für äußere gewoben wird.

Zusatz aus E122: «Die vielen leinweber dieses amts haben im- E122

mer arbeit genug, und sie arbeiten nicht nur für einheimische
sondern von dißeits der Aar nach Murten, von jenseits in die

hauptstadt und auf Arberg.»

7. Kohl und holz. Laupen hat bürgerliche wälder28, gemeind Dikj, R135

kirchspiel Ferenbalm, Gurbrü und der ganze bezirk ennet der Aar

oberkeitliche, Wyleroltigen gemeine. Diese haben also holz

genug, die wälder mögen wohl oder übel bestellt seyn. Mühlenberg

und Neüenegg, Golaten und gemeind Dikj haben ansehnliche

eigene Waldungen [d.h. Privatwald], aus denen alljährlich
viele fuder bau- und brennholz und kohl auf Bern, Murten und
in das amt Erlach geführt werden. Zwar haben die tagwner an
den zwey ersten orten nicht holz genug; doch kauft kein einziger

eines bazens werth. Und so lang sie im Forst freflen können,
wird sich die ausfuhr des kohl und holzes wenig verschwächeren

27.

Wenn ich nun eines gegen das andere halte, so finde die bilanz
gänzlich zu gunsten des activhandels, und zwar so, daß dieses land,
ohne salz und eisen, unabhängig seyn kan: Daher der reichthum -
der blühende Wohlstand und sein Urheber und gefährte, die Verbesserung

des landbaus.

Auch hier feßelt den landmann und den handel desselben die

Ungleichheit der maß und gewichte, die zum größten nachtheil der

handelschaft, Sicherheit und bequemlichkeit in denen verschiedenen

gegenden der Schweiz herrschen. Für das folgende Kapitel über
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R135 Mass und Gewicht, das in RQL, Einl. S.XLIX bis LI, gekürzt als Quelle

abgedruckt ist, wird auf die Anmerkung 85 verwiesen. Da die stärkste

handlung von hier aus nach Bern, Murten und Fryburg geht, so

muß man sich der allda üblichen gewicht und maß bedienen: Diese
aber sind, wie das geld, so verschieden, daß man sie nicht ohne bräche

berechnen kan.

R136 Alles land wird in juchart, maad und mannwerk abgetheilt. Eine

juchart akerland heißt eigentlich, was ein zug in einem tag pflügen
kan. Ein maad mattland die arbeit des maders von drey bis eilf uhr
vormittags. Ein mannwerk reben die tagarbeit des hakers85.

El24 Zusatz aus E124: «Allein diese großen sind sehr veränderet gegen
die älteren Zeiten, und man findet in den urbarien ein maad mattland

etc. genent, was heüte 3 biß 4 ausmacht.»

R136 Schon nach dieser bestimmung bemerket man die verschiden-
heit, die in dem halt dieser maßen entstehen muß: Die art der
arbeit, der arbeiter, der zugwaar, des bodens, der werkzeüge, die läge
des erdrich und die Witterung verursachen dieselbe.

Der handel hebt diese Ungleichheit auf; die Sicherheit erfordert
ein allgemeines maß, das so viel möglich mit den natürlichen ab-

theilungen übereinstimmt. Eine juchart akerfeld und Waldung haltet
diesem nach 45 000, die juchart mattland 31 250, das mannwerk
reben 5000 quadratschuhe85.

Unser gewicht und maaß ist das der haubtstadt, der Stadt Fryburg
und der herrschaft Murten. Im kirchspiel Ferenbalm und Kerzers

braucht man die maaß von Murten, in denen kirchspielen Mühlenberg

und Neüenegg werden einiche bodengülten nach Fryburgwäh-

rung ausgerichtet; die handlung geht nach allen drey orten.
Das maaß der trokenen früchte ist im Bernbiet mütt und mäß.

Im Fryburgbiet sak und köpf. Im Murtenbiet mütt, sak und mäß.

Im Bernbiet braucht man den sak zu mäßung der erd- und

baumfrüchte, die im mäß aufgehaüft werden, da denn acht Bern-
mäß den Bernsak ausmachen, welches gleichviel ist, als der mütt
von zwölf bestrichenen mäßen.

R137 Der mütt Bernwährung haltet 12 Bernmäß, der sak Fryburgwäh-

rung 8 Fryburgmäß oder 4 köpfe, der mütt Murtenwährung 24, der

sak 10 Murtenmäß.
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Das Verhältnis dieser verschidener maaßen ist folgendes: R137

8 Fryburgmäß machen 9 Bern- und 10 Murtenmäß. - Ein Bern-
mäß macht also %tel Fryburgmäß und i'Atel Murtenmäß. Ein

Fryburgmäß macht i'A Bern- und i'A Murtenmäß. Ein Murtenmäß
9/iotel Bern- und "Atel Fryburgmäß.

Der mütt Bernwährung haltet 12 Bernmäß, 13 'Atel Murtenmäß,
io%tel Fryburgmäß. Der mütt Murtenwährung 24 Murtenmäß,
2i%tel Bernmäß, [9'Atel Fryburgmäß. Der sak Fryburgwährung
8 Fryburg-, 9 Bern- und 10 Murtenmäß.

Das maaß der naßen früchte ist saum und maß: Der Murtensaum
haltet 100 Murtenmäß, 120 Bern- und 125 Fryburgmäß. Der Bernsaum

haltet 100 Bernmaß, 8 3'Atel Murten-, 104'Atel Fryburgmäß.
Der Fryburgsaum haltet 100 Fryburgmäß, 96 Bern- und 80
Murtenmäß.

Die Bernmaß wigt 100, die Murtenmäß 120, die Fryburgmäß
96 lod berngewicht.

Das eisengewicht: Der Zentner von 100 Bernpfunden thut 102

Fryburg- und Murtenpfund.
Das geld: Der Bernneüethaler85 oder 40 bazen thun 42 bazen R138

Fryburg- und Murtenwährung; also machen 100 Bernkronen 105

Murten- und Fryburgkronen.
An diesen zwey lezteren orten berechnet man alles zu piecet-

tes86, deren drey fünf bazen betragen, eine unbequeme und im
rechnen sehr ungerade münzart!

Man siht hieraus, wie groß die verschidenheit in maaß, gewicht
und münz, die bey uns gebraucht werden - wie nachtheilig,
empfindet niemand beßer, als der bewohner dieser gegend - wie nüz-
lich die vergleichung derselben und die einführung der einheit und

gleichförmigkeit seyn würde, lehren ihn die folgen des gegentheils.
Einheit und mannichfaltigkeit sollten in einer weisen anordnung
mit einander verbunden seyn. Die gleichförmigkeit sollte sich in
den einheiten zeigen und die mannichfaltigkeit durch zusamense-

zung der in ihrer verschiedenen art einander ähnlichen einheiten er-
zeügt werden. Dieses ist der plan der Schöpfung, und in der natur
finden wir alles nach diesem grundgesez eingerichtet. Sollte uns
dasselbe nicht zum muster der nachahmung gegeben seyn? Ge-
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R138 wichte und maaß sind die pfänder der treü zwischen den Völkern,
das stärkste band der verschidenen gesellschaften. Je mehr sich ihre

einrichtung obigem geseze nähert, desto vollkommener wird diese

Vereinigung der Völker, desto blühender die handlung unter ihnen
werden. Sind sie aber unrichtig im Verhältnis oder unbestimmt im

R139 halt, so höret diese Verbindung auf. Sie dienen zu hilfsmitteln des

betrugs und zu urheberen immerwährender zwistigkeiten.

Eine abhandlung schreiben über den zustand einer gegend, den

character des einwohners derselben schildern, die art das land zu

bauen, die allgemein oder an einichen orten üblich ist, und die fehler

des einten samt den vortheilen des anderen zeigen, heißt nicht

nur, unsre zeitgenoßen belehren, sondern auch künftigen Zeiten

nachricht von dem vergangenen ertheilen, beyspiele der nachah-

mung oder Verwerfung und anweisung zu verbeßerung des

Wohlstandes geben. Dieses ist der zwek meiner abhandlung. Der
gegenwärtige bewohner des amtes Laupen lernt dadurch sein glük erkennen,

das er bey einem seltenen Wohlstand unter dem schuz der

freyheit genießt. Seine nachkommen werden ihr schiksaal preisen,
das sich dem fleiß nach, den wir von ihnen hoffen, verbeßert hat.

Der name der menschenfreünde, der Staatsmänner und weltweisen
aber, die ihr vermögen, ihre wißenschaft zusamensezen, um den

mit minderen Vorzügen begabten theil ihrer mitburger zu erleüch-

ten und dadurch ihr wohlseyn zu beförderen, wird bey ihnen im

segen bleiben, solang als die freyheit innert den gebirgen Helve-
tiens herrscht und die tugend in den herzen seiner beschüzer.

Allein der himmel hat diß land noch mehr geliebet,

wo nichts, was nöthig, fehlt und nur, was nuzet, blüht.

von Haller87

Falttafel: Nikiaus Sprüngli, Laupen l 764
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